
 
 
 
Amtliche Mitteilung 
Mallnitz, 28. Jänner 2021 

 
 
 

Anmeldung Corona-Impfung 
 
Zur allgemeinen Vormerkung aller Impfwilligen für die Corona-Impfung hat das Land 
Kärnten ab 29.01.2021 eine Online-Plattform eingerichtet. Dort wird neben dem Alter auch 
eine Priorisierung nach gesundheitlichen und beruflichen Faktoren möglich sein. Eine 
Impfreihung erfolgt nach den Vorgaben des nationalen Impfgremiums und nach 
Verfügbarkeit des Impfstoffes, es kann also zu Wartezeiten kommen. 
 

Anmeldung unter:     www.kaernten-impft.ktn.gv.at 
 

Anmeldungen bei dieser Vormerkplattform sollen vorrangig durch die Impfwilligen selbst, 
alternativ durch deren Angehörige oder ihre Vertrauenspersonen erfolgen. Wenn dies 
nicht möglich ist, ist Ihnen die Gemeinde Mallnitz dabei behilflich. 
Alle Personen über 80, die sich bereits über das Gemeindeamt angemeldet haben, sind 
bereits registriert und brauchen sich nicht ein weiteres Mal anmelden. 
 

Information Teil 2 

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021 
Sonntag, 28. Februar 2021 

 Wahllokal  
Das Wahllokal der Gemeinde Mallnitz befindet sich aufgrund der Corona-Pandemie im 
Tauernsaal Mallnitz, 9822 Mallnitz 155, und ist nicht barrierefrei erreichbar. 
 
 Wahlzeit am Wahltag und am vorzeitigen Wahltag   

Wahltag: Sonntag, 28. Februar 2021, 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr. 
Vorzeitigen Wahltag: Freitag, 19. Februar 2021, 17.00 bis 19.00 Uhr  
 
 Wahlkarte/Briefwahl 

Beantragung am Gemeindeamt bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 24. 
Februar 2021) schriftlich oder bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 26. Februar 
2021), 12.00 Uhr, mündlich (persönlich).  
 
Beantragung:  Persönlich am Gemeindeamt 

Schriftlich Nachweis der Identität durch qualifizierte elektronische 
Signatur, durch Angabe der Passnummer, durch Vorlage der 
Ablichtung eines Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde 
www.wahlkartenantrag.at 

 

ACHTUNG: Die Beantragung der Wahlkarte hat durch den Wähler selbst zu erfolgen! Eine 
Beantragung durch Angehörige, Ehegatten, Erziehungsberechtigte oder andere 
nahestehende Personen ist auch bei Vorlage einer Vollmacht nicht zulässig! 
Eine telefonische Beantragung ist ebenso nicht zulässig. 
 

Bitte befolgen Sie bei der Briefwahl genau die auf der Wahlkarte aufgedruckten 
Anweisungen und vergessen Sie nicht, die eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben. 
  

Gemeinde Mallnitz 
A-9822 Mallnitz   

Bezirk Spittal an der Drau 

Bitte wenden 



Stimmzettel 
Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen werden Ihnen zwei amtliche Stimmzettel 
ausgehändigt. 
        

       
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie am Wahltag alle Abstands- und Hygieneregeln und tragen Sie 
eine FFP2-Maske. Dies gilt auch für die persönliche Wahlkartenbeantragung am 
Gemeindeamt. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Gemeinde Mallnitz 
 
 

Bundesrat Günther Novak 
Bürgermeister 

Stimmzettel für die 
Gemeinderatswahl (weiß) 
Mit dem ersten Stimmzettel (weiß) 
wählen Sie die Partei für den 
Gemeinderat. Zur Unterstützung 
von Bewerbern der einzelnen 
Parteilisten (Vorzugsstimme) 
können Sie in dem hierfür 
vorgesehenen Raum die Namen 
von höchstens drei 
Bewerber*innen der von Ihnen 
gewählten Parteiliste eintragen. 
 

Stimmzettel für die 
Bürgermeisterwahl (gelb): 
Mit dem zweiten Stimmzettel 
(gelb) wählen Sie den 
Bürgermeister. Unabhängig von 
der Wahl des Gemeinderates ist 
hier zu bestimmen, ob der 
Kandidat das Amt des 
Bürgermeisters bekleiden soll 
oder nicht.  
 


